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Bei der erforderl ichen Einschätzung der Bevveislage in be- und 

ent lastender Hinsicht sind die al lsei t ige und unvoreingenommene 

Erschl ießung und Verdichtung dor Informationen, die Bezugsebener 

zum Verdächt igen und seinen Handlungen, die Objekt iv ' i tät  der 

verschiedenen Informationen im Einzelnen und im Verhältnis 

zueinander zu analysieren. Vorl iegende operat iv-technisch be

dingt unvol lständige inoff iz iel le Informationen oder mögl icher

weise unobjekt ive Berichterstattungen von IM sowie evt l .  Desin

formationen seitens des Verdächt igen infolge vermuteter opera

t iver Bearbeitung durch die Sicherheitscrgane oder auch be

sondere Verhaltensweisen des Verdächt igen sind gemeinsam mit 

dem operat iven Partner auf Objekt iv i tät '  und mögl iche Ursachen 

einzuschätzen. Zur eindeut igen Klärung der aufgetretenen Fra

gen kann beispielsweise in Abst immung mit  dem operat iven Part

ner die Befragung des IM durch einen Untersuchungsführer in 

Anwesenheit  des operat iven Mitarbeiters durchgeführt  werden. 

Diese Maßnahme kann insbesondere auch dann erforderl ich sein, 

wenn sich der Untersuchungsführer konkret und unmittelbar mit  

einem umfassenden Sachverhalt  vertraut machen muß.

Auf der Grundlage der umfassenden pol i t ischen, pol i t isch-opera

t iven und straf recht l ichen Einschätzung ist  die mit  der straf

prozessualen Verdachtshinweisprüfung anzustrebende pol i t isch

operat ive Zielstel lung, die den wirkungsvol lsten Beitrag zur 

Erfül lung der Gesamtaufgabenstel lung des MfS erwarten läßt,  

konkret zu konzipieren. Dabei muß in der Leitungstät igkeit  die 

erforderl iche Dynamik bezügl ich der verfolgten Zielstel lung in 

Abhängigkeit  von der Ausgangsbeweislage und deren Stabi l is ie

rung durch die Verdachtshinweisprüfung stets gewährleistet wer

den. Weiterhin ist  es von vornherein notwendig, al le im Rahmen 

eines für die Entscheidungsf indung effekt iven Vorgehens not

wendigen Prüfungshandlungen und paral lele operat ive Maßnahmen 

zu konzipieren und das. Zusammenlaufen al ler Informationen zu 

organisieren.


